
Entflechtung im zweiten Schritt denkbar 
Die Regierung will in Bezug auf die Gleichbehandlung der Religionsgemeinschaften nicht auf die katholische Kirche warten.  

Desirée Vogt 
 
Seit über 15 Jahren versucht die 
Politik nun, eine Lösung zu fin-
den, um das Verhältnis zwi-
schen Kirche und Staat neu zu 
regeln. Eine vollständige Ent-
flechtung ist vor über zehn Jah-
ren gescheitert, nachdem das 
Religionsgemeinschaftengesetz, 
die Verfassungsänderung und 
ein Konkordat mit dem Heili-
gen Stuhl aneinandergekoppelt 
wurden. Zu «umfangreich und 
vielschichtig», um es in einem 
einzigen Schritt durchführen zu 
können, so die Haltung der Re-
gierung. Nun wagt sie einen 
neuen Anlauf, um die Gleichbe-
handlung der Religionsgemein-
schaften in Liechtenstein si-
cherzustellen. Von einer voll-
ständigen Entflechtung des 
Staats bzw. der Gemeinden von 
der Kirche samt Konkordat mit 
dem Heiligen Stuhl wird abge-
sehen. Stattdessen soll eine  
religionsverfassungsrechtliche 
Neuordnung erfolgen, indem 
die Beziehungen des Landes zu 
den Religionsgemeinschaften 
in der Verfassung und einem da-
rauf beruhenden Religionsge-
meinschaftengesetz einheitlich 
und gleich geregelt werden. Die 
Vernehmlassung habe gezeigt: 
«Die Vorlage ist ein gangbarer 
Weg.» 

Und was sagt 
Benno Elbs dazu? 
Jahrelang hatte man in der Kop-
pelung der diversen Vorlagen 

zur Entflechtung von Kirche 
und Staat einen «gordischen 
Knoten» gesehen, von dem 
man nicht mehr gehofft hatte, 
ihn wieder lösen zu können. 
Und nun scheint es doch plötz-
lich einfacher zu sein, als man 
dachte. Das Paket wurde quasi 
wieder auseinandergeflochten 
und mit dem Religionsgemein-

schaftengesetz und einer Ver-
fassungsänderung soll zumin-
dest ein erster wichtiger Schritt 
gesetzt werden. Dazu bedürfe 
es keines vorgängigen Be-
schlusses des Landtags, wie Re-
gierungschef Daniel Risch ges-
tern in einer Medienkonferenz 
festhielt. Die damaligen Bemü-
hungen seien «in Stillstand ver-

fallen», nie eingetreten bzw. 
nichts sei in Kraft getreten. So 
könne man durchaus wieder 
andere Wege beschreiten und 
einen neuen Anlauf nehmen. 

Warum aber gelangt die Re-
gierung mit dieser Neuordnung 
ausgerechnet jetzt an den Land-
tag, nachdem der Papst im Sep-
tember den Rücktritt von Erzbi-

schof Wolfgang Haas angenom-
men hatte und sich mit dem 
Apostolischen Nuntius Benno 
Elbs vermutlich neue Türen öff-
nen? Elbs hat gegenüber dem 
«Vaterland» geäussert, dass er 
es als Administrator des Erzbis-
tums bevorzugen würde, wenn 
eine so weitreichende Entschei-
dung mit dem künftigen Erzbi-

schof besprochen werden könn-
te. Dazu der Regierungschef: 
«Wir haben Gespräche mit Ben-
no Elbs geführt und er zeigte 
sich verständnisvoll.» Elbs spre-
che sich für eine freie Kirche in 
einem freien Staat aus, was der 
Haltung des ehemaligen Erzbi-
schofs doch diametral entge-
genstehe. Zudem stünden bei  
dieser Neuordnung die ande-
ren Religionsgemeinschaften 
im Zentrum und nicht in erster 
Linie die katholische Kirche. 
«Warum sollen die anderen  
Religionsgemeinschaften also 
auf die katholische Kirche  
warten?» 

Vorlage voraussichtlich  
im April im Landtag 
Gemäss geltendem Recht ist  
in Liechtenstein nur die rö-
misch-katholische «Landeskir-
che» staatlich anerkannt, alle 
anderen Religionsgemeinschaf-
ten sind gezwungen, sich rein 
privatrechtlich organisieren. 
Mit der Vorlage wird die Zielset-
zung verfolgt, künftig eine sach-
gemäss abgestufte Gleichbe-
handlung aller Religionsge-
meinschaften in Liechtenstein 
gewährleisten und verwirkli-
chen zu können. Eine vollstän-
dige Entflechtung von Staat 
bzw. Gemeinden und Kirche ist 
nicht vorgesehen. «Schauen 
wir, ob dieser erste Schritt nun 
ein gangbarer ist, bevor der 
nächste Schritt – die Entflech-
tung – gegangen werden kann. 
Wir sind offen dafür», so Risch.

Eve Beck, Generalsekretär-Stellvertreterin, Regierungschef Daniel Risch und Emanuel Schädler, Forschungsbeauftragter Recht beim  
Liechtenstein-Institut (v. l.) präsentierten den Bericht und Antrag, der nun den Segen des Landtags erhalten soll. Bild: ikr

Nicht nur positive Stellungnahmen 
Fast 30 externe Stellungnah-
men sind im Rahmen der  
Vernehmlassung eingegangen. 
17 Verfasser befürworteten 
den Vorschlag der Regierung 
überwiegend, in 5 Stellung-
nahmen wird abgewägt und in 
4 Stellungnahmen findet sich 
überwiegend eine ablehnende  
Haltung. Ihre grundsätzliche 
Zustimmung zum Konzept äus-
serten unter anderem die Ge-
meinden (ausgenommen die 
Gemeinde Gamprin-Bendern), 
die Evangelische Kirche im 
Fürstentum Liechtenstein, die 
evangelisch-lutherische Kirche 
im Fürstentum Liechtenstein, 
die Islamische Gemeinschaft 
im Fürstentum Liechtenstein, 
die Christlich-Orthodoxe Reli-
gionsgemeinschaft und die 
Freie Evangelische Gemeinde 
Schaan. 

Eine grundsätzliche Ableh-
nung der Inhalte des Vernehm-
lassungsberichts vertraten das 
Erzbistum Vaduz, das römisch-
katholische Pfarramt St. Frido-
lin Ruggell, der Verein für Men-
schenrechte und Urs Kindle.  

Auch Zeitpunkt 
als kritisch erachtet 
Unter den allgemeinen Kontra-
Aspekten wurde gemäss Regie-
rung ausdrücklich oder sinn-
gemäss bedauert, dass die Vor-
lage im Gegensatz zum 
Vernehmlassungsbericht aus 
dem Jahr 2008 oder zum Be-

richt und Antrag aus dem Jahr 
2012 nicht auf eine vollständige 
Entflechtung bzw. Trennung 
von Staat und Kirche abzielt. 
Die Gemeinden und besonders 
die Gemeinde Gamprin-Ben-
dern gaben zudem zu beden-
ken, dass es sich beim Ver-
nehmlassungsbericht verständli-
cherweise um eine «Zwischen- 
lösung» handle. Diese dürfe sich 
für eine künftige vollständige 
Entflechtung von Staat und 
Landeskirche keinesfalls als 
hinderlich erweisen. Der Verein 
für eine offene Kirche erachtete 
den Zeitpunkt für die Vorlage 
als ungünstig. Angesichts des 
bevorstehenden Wechsels auf 
dem Bischofsstuhl des Erzbis-
tums Vaduz sei es nachteilig, 
dass derzeit die neue Bistums-
leitung noch nicht einbezogen 
werden könne. Ebenso befür-
wortet ein weiterer Vernehm-
lassungsteilnehmer ein Zu-
warten mit der Vorlage, bis die 
Veränderungen im Erzbistum 
klarer geworden sind.  

Religionsunterricht aus  
der Schule verbannen? 
Das Erzbistum Vaduz wandte 
ein, dass die Vorlage eine ein-
seitige staatliche Regelung reli-
gionsrechtlicher Fragen sei, die 
so nicht sachgemäss geregelt 
werden könnten. Das römisch-
katholische Pfarramt St. Frido-
lin Ruggell brachte überdies 
vor, die Vorlage entstamme ei-

nem überholten Konzept der 
«Staatskirchenhoheit», welche 
den Staat als einzige Rechts-
quelle auffasse. Die Vorlage zie-
le in Richtung eines «Staatskir-
chentums». Ebenso monierte 
das Erzbistum Vaduz, die Vorla-
ge verstosse durch die einseitig 
staatliche Regelung gegen das 
verfassungsmässige Einverneh-
mensprinzip mit der Landeskir-
che. Das römisch-katholische 
Pfarramt St. Fridolin Ruggell 
kritisierte die angebliche Aussa-
ge der Vorlage, für die römisch-
katholischen Pfarreien werde 
sich grundsätzlich nichts än-
dern, als unzutreffend. Es for-
derte diesbezüglich die Schlies-
sung von Informationslücken. 
Insbesondere der konfessionel-
le Religionsunterricht an den 
Volksschulen sei der Regierung 
ein Dorn im Auge, die Vorlage 
enthalte dazu nur schöne, aber 
unrealistische Worte und diene 
der eigentlich verborgenen Ab-
sicht, ihn aus dem regulären 
Schulunterricht zu verbannen. 
Die Regierung hält dazu fest, 
dass es durch die Vorlage sehr 
wohl auch zu Veränderungen 
und Neuerungen auf Ebene der 
Gemeinden und Pfarreien 
kommen werde, wenngleich 
diese nur die mittelbaren Fol-
gen des unmittelbaren Rege-
lungsgegenstandes der Bezie-
hungen des Landes zu den Re-
ligionsgemeinschaften seien. 
(dv)

Die wichtigsten Eckpunkte 
• Die römisch-katholische 
Landeskirche erhält ihre staat-
liche Anerkennung von Verfas-
sungs wegen verliehen.  
 
• Der Evangelischen Kirche  
sowie der evangelisch-lutheri-
schen Kirche verleiht das Religi-
onsgemeinschaftengesetz direkt 
ihre staatliche Anerkennung. 
Sie sind damit von Gesetzes we-
gen direkt staatlich anerkannt. 
 
• Künftig können privatrecht-
lich organisierte Religionsge-
meinschaften ein Anerken-
nungsverfahren mit dem Ziel, 
eine staatliche Anerkennung zu 
erlangen und so ins öffentliche 
Recht überzuwechseln, durch-
laufen. 
 
• Anerkennungsvoraussetzun-
gen sind: Die Religionsgemein-
schaft muss seit mehr als  
20 Jahren im Land gewirkt oder 
organisatorisch und in Lehre in 
eine international tätige Religi-
onsgemeinschaft, die seit mehr 
als 100 Jahren besteht und im 
Land in organisierter Form mehr 
als 10 Jahre tätig gewesen ist,  
eingebunden sein. Sie muss min-
destens 200 Mitglieder mit inlän-
dischem Wohnsitz sowie eine sta-
bile Organisationsstruktur mit Or-
ganen und schriftlichen Statuten 
vorweisen.  
 
• Pflichten: Staatlich anerkannte 
sowie bevorrechtete Religions-

gemeinschaften führen mit dem 
zuständigen Ministerium in der 
Regel einmal jährlich verpflich-
tende Gespräche. 
 
• Finanzielle Unterstützung: 
Die finanzielle Unterstützung 
durch das Land hat zwei Seiten. 
Die eine Seite ist die finanzielle 
Vergünstigung in Form der 
Steuerbefreiung von staatlich 
anerkannten oder hierzu bevor-
rechteten Religionsgemein-
schaften. Die andere Seite sind 
die finanziellen Beiträge, welche 
das Land an die staatlich aner-
kannten (oder an die diesbezüg-
lich bevorrechteten) Religions-
gemeinschaften entrichtet. Die-
se Beiträge ergeben sich für die 
staatlich anerkannten Religi-
onsgemeinschaften jeweils aus 
einem Grundbeitrag in Höhe 
von jährlich 20 000 Franken so-
wie zusätzlich einem variablen 
Beitrag, welcher pro 100 Ange-
hörigen, ermittelt aufgrund der 
aktuellsten Volkszählung, jähr-
lich 1000 Franken ausmacht. 
 
• Die Gemeinden können im 
Rahmen ihrer Gemeindeauto-
nomie mit staatlich anerkannten 
Religionsgemeinschaften Ver-
träge über gemeinsame Ange-
legenheiten abschliessen. Den 
Gemeinden steht es insbeson-
dere frei, ihre vermögensrecht-
lichen Verhältnisse mit der rö-
misch-katholischen Landeskir-
che vertraglich zu bereinigen. 

Das Baukonkurrenzpflichtsge-
setz und das Kirchengutsver-
waltungsgesetz von 1870 finden 
nur in dem Umfang Anwendung, 
solange keine abweichende 
vertragliche Regelung getroffen 
worden ist. 
 
• Religionsunterricht an den 
Schulen: Denkbar ist, dass es 
infolge neuer staatlicher Aner-
kennungen von Religionsge-
meinschaften zur Durchführung 
von entsprechendem zusätzli-
chem konfessionellem Religi-
onsunterricht an Gemeinde-
schulen kommen kann, wofür 
neue Lehrpersonen angestellt 
werden. Die diesfalls neu anfal-
lenden Lohnkosten hierfür wür-
den hälftig das Land und hälftig 
die entsprechenden Gemein-
den treffen. Im Einvernehmen 
kann konfessioneller Religions-
unterricht angeboten werden. 
Auch wenn das Land künftig Ar-
beitgeber aller Religionslehr-
personen sein soll, kann der 
Pfarrer aber weiterhin den kon-
fessionellen römisch-katholi-
schen Religionsunterricht in der 
2. und 5. Schulstufe zwecks 
Vorbereitung auf die Erstkom-
munion und die Firmung geben. 
Falls gewünscht, könnte dies 
auch Eingang in die Ausfüh-
rungsvereinbarung zwischen 
der Regierung und dem Erz- 
bistum Vaduz finden und aus-
drücklich festgehalten wer- 
den. (dv)
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